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Landrat Kreis Sege-
berg v. 9.1.20

 

 Tiefbau Auf dem Grundstück dürfen keine weiteren / direkten 
Zufahrten und Zugänge zur Kreisstraße 60 angelegt 
werden. Zufahrt und Zugang zu dem Grundstück ha-
ben ausschließlich über die vorhandene Zufahrt zum 
bestehenden Gebäude auf demselben Grundstück zu 
erfolgen. Aus der unmittelbaren Lage des Anbaues an 
der Kreisstraße können keine Ansprüche auf Ersatz 
von Schäden hergeleitet werden, die durch den Ver-
kehr oder durch Baumaßnahmen auf der K 60 entste-
hen können.

Auf dem Grundstück werden keine weiteren / direkten 
Zufahrten und Zugänge zur Kreisstraße 60 angelegt. 
Zufahrt und Zugang zu dem Grundstück erfolgen aus-
schließlich über die vorhandene Zufahrt zum beste-
henden Gebäude auf demselben Grundstück.

Anregung wird berücksich-
tigt, kein Änderungsbedarf.

 Untere Bauauf-
sichtsbehörde

Die notwendigen Stellplätze sind zu ermitteln (Be-
darfsermittlung) und als Bestandteil des Bebauungs-
planes festzuschreiben. Die erforderlichen Stellplatz-
flächen sind entsprechend auf der Planzeichnung 
darzustellen.

Im laufenden Tagesbetrieb fahren ca. 30 PKW von 
Einstellern, Mitarbeitern und Besuchern den Betrieb 
an. Hierzu werden die auf dem Betriebsgelände bei-
derseits des Weges Rützenhagen bereits vorhande-
nen Stellplätze genutzt. Mit den geplanten Tagesver-
anstaltungen kommen bis zu 50 PKW und 25 LKW 
oder Anhänger hinzu, die sich jedoch über den Tag 
verteilen. Es sind daher Stellplätze für ca. 60 PKW 
und 20 LKW/Anhänger auf dem Betriebsgelände vor-
zuhalten. Die erforderlichen Flächen sind in ausrei-
chendem Umfang innerhalb des Sondergebietes vor-
handen. Im Rahmen des Baugenehmigungsver-
fahrens werden die Zahl und die Lage der erforderli-
chen Stellplätze in Abstimmung mit der Unteren Bau-
aufsichtsbehörde abschließend festgelegt. Einer kon-
kretisierenden Festsetzung im Bebauungsplan bedarf 
es hierzu nicht. 

Anregung wird teilweise 
berücksichtigt, keine Än-
derung der Planzeichnung.

 Abwasser Aus Sicht der Abwasserbeseitigung bestehen gegen 
das Vorhaben keine Bedenken. Die Versickerung des 
anfallenden Niederschlagswassers bedarf der Ertei-
lung einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Entsprechen-

Die wasserrechtliche Erlaubnispflicht für die Versicke-
rung des anfallenden Niederschlagswassers ist be-
kannt. Entsprechende Anträge werden rechtzeitig vor 
Baubeginn durch den Vorhabenträger der unteren 

Anregung wird berücksich-
tigt, in der Begründung 
Ziff. 7 wird ein entspre-
chender Hinweis ergänzt.
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de Anträge sind rechtzeitig vor Baubeginn der unteren 
Wasserbehörde vorzulegen.

Wasserbehörde vorgelegt.

Archäologische Lan-
desamt v. 9.12.2019

Wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäolo-
gische Kulturdenkmale gem. § 2 (2) DSchG in der 
Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung 
der vorliegenden Planung feststellen. Daher haben 
wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden 
Planunterlagen zu.
Der überplante Bereich befindet sich jedoch teilweise 
in einem archäologischen Interessengebiet, daher ist 
hier mit archäologischer Substanz d.h. mit archäologi-
schen Denkmalen zu rechnen. Wir verweisen deshalb 
ausdrücklich auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale 
entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar 
oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutz-
behörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner 
für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die 
Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder 
des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, 
und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die 
zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die 
Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit 
die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das 
Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem 
Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nach-
teile oder Aufwendungen von Kosten geschehen 
kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach 
Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, 
sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderun-
gen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-
schaffenheit.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in 
die Begründung aufgenommen. Das archäologische 
Interessengebiet wird insbesondere durch die Aus-
gleichsfläche berührt. Änderungsbedarf für die Pla-
nung ergibt sich keiner.

Anregung wird berücksich-
tigt, in der Begründung 
Ziff. 7 wird ein entspre-
chender Hinweis ergänzt.
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Kreisnaturschutzbe-
auftragter v. 
6.12.2019

Ich bitte zu prüfen, ob statt der Anlage einer Initial-
pflanzung als Feldgehölz auch eine Waldbildung mit 
heimischen Waldbäumen ins Auge gefasst werden 
könnte. Dies würde dem Klimaschutz in verstärkter 
Weise dienen und die Initiative des Landes Schles-
wig-Holstein "Mehr Wald für Schleswig-Holstein" un-
terstützen. Ausgedehntere Waldflächen befinden sich 
in unmittelbarer Nähe, so dass ein Austausch der 
Pflanzen- und Tierwelt stattfinden könnte.

Lage, Umfang und Art der Ausgleichsmaßnahme sind 
mit der Unteren Naturschutzbehörde fachlich abge-
stimmt. An der getroffenen Festsetzung im Bebau-
ungsplan Nr. 9 wird daher festgehalten.

Anregung wird nicht be-
rücksichtigt.

SH-Netz v. 
10.12.2019

Leitungsauskünfte Nr. 366320 und 366498:
In dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich 
Versorgungsanlagen aus dem Verantwortungsbereich 
der Schleswig-Holstein Netz AG. Mit diesem Schrei-
ben erhalten Sie Planauszüge aus denen die Lage 
der Versorgungsanlagen im Verantwortungsbereich 
der Schleswig-Holstein Netz AG im o. a. Bereich er-
sichtlich ist. Die Planauszüge dienen nur zu Pla-
nungszwecken und dürfen nicht an Dritte weitergege-
ben werden. Die in den Leitungsplänen enthaltenen 
Angaben und Maßzahlen sind hinsichtlich der Lage 
und Verlegungstiefe unverbindlich; Abweichungen 
sind möglich. Bei einer Bauausführung sind durch die 
ausführende Firma aktuelle Planauszüge rechtzeitig 
vor Baubeginn anzufordern. Das Merkblatt "Schutz 
von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten" ist bei den 
Planungen zu beachten.

Die Leitungsauskünfte verweisen auf 
a) ein Fernmeldekabel, das im Plangebiet östlich des 

Weges Rützenhagen parallel zur K60 in einer Ent-
fernung von ca. 5,8m zur südlichen Fußwegkante 
verläuft. Bei einer Bauausführung sind durch die 
ausführende Firma aktuelle Planauszüge rechtzei-
tig vor Baubeginn anzufordern. Das Merkblatt 
"Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbei-
ten" wird beachtet. 

b) ein 20 kV Mittelspannungskabel, das außerhalb 
des Plangebietes in dem Straßengrundstück der 
K60 verläuft.

c) ein Niederspannungskabel, das außerhalb des 
Plangebietes in dem Straßengrundstück der K60 
und westlich des Weges Rützenhagen verläuft.

Anregung zu a) wird be-
rücksichtigt, in der Begrün-
dung Ziff. 7 wird ein ent-
sprechender Hinweis er-
gänzt.

Versatel v. 9.12.19 Leitungsauskunft Nr. 619634:
Die von Ihnen gewünschte Leitungsauskunft entneh-
men Sie bitte dem beigefügten Planauszug.
Aus dem Planauszug sind die von 1&1 Versatel 
Deutschland GmbH im angefragten Planungsgebiet 
betriebenen Telekommunikationslinien und –anlagen 

Der beigefügte Planauszug enthält keine relevanten 
Leitungen.

Keine Anregung, kein 
Änderungsbedarf.
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ersichtlich. Bitte beachten Sie, dass Sie auch dann ei-
nen Planauszug erhalten, wenn in dem angefragten 
Planungsgebiet keine Kabelanlagen der 1&1 Versatel 
Deutschland GmbH vorhanden sind.
Mit dem Schreiben erhalten Sie unsere „Richtlinie 
zum Schutz der 1&1 Versatel Deutschland GmbH Te-
lekommunikationsinfrastruktur“ zur Kenntnis und Be-
achtung.

FFW Negernbötel v. 
6.1.20

1) Die Löschwasserversorgung über das Trinkwasser-
netz durch die vorhandenen Hydranten in den Ge-
meindestraßen Rützenhagen (H60, PE 75), Bowel 
(H100, 450m entfernt) und Kreuzung K60/K61 
(H200, 400m entfernt) ist nicht ausreichend. Für die 
Brandbekämpfung ist die Löschwasserversorgung 
sicherzustellen. Auskunft gibt hierzu das Arbeits-
blatt W 405, Hydrantenabstand max. 120m. Die 
Löschwasserentnahmestellen sind im Umkreis von 
300m anzulegen. In der Begründung Ziff. 6 wird ein 
Hydrant von 96 m³ angegeben, auf dem Hof befin-
det sich aber nur ein H60. Der FFW ist nur bekannt, 
dass auf der rechten Seite ein E-Brunnen ist, der 
aber über das Objekt mit Strom versorgt wird und 
somit nicht funktionstüchtig ist, sobald die Stromzu-
fuhr unterbrochen ist. Der FFW ist auch keine Leis-
tung des Brunnens bekannt.

2) Bei der Größe des Gebäudes mit einer Grundfläche 
von 80x80m ist davon auszugehen, dass zur 
Brandbekämpfung eine DLK einzusetzen ist und 
mehrere Feuerwehren benötigt werden. Dadurch 
werden eine zweite Zu- und Durchfahrt sowie Auf-
stellfläche und Umfahrt für die Feuerwehren benö-
tigt. Zu- und Durchfahrten, Aufstellflächen und Be-

1) In der vorhandenen Turnierhalle gibt es einen 
Löschwasseranschluss, der aus einem Brunnen in 
ca. 60m Entfernung zur Halle versorgt wird. Der 
Brunnen ist mit zwei Pumpen ausgestattet mit einer 
Förderleistung von 11 m³/h und von 80m³/h. Neben 
dem Brunnen befindet sich ein Hydrant und es gibt 
eine Löschwasserversorgung über das Trinkwas-
sernetz in ca. 40m Entfernung von der Halle.

Für die neue Halle wird ein Löschwasserbrunnen 
gebohrt, der in einem Abstand von maximal 75 m 
zur Grundstückszufahrt erreichbar ist und eine Ge-
samtmenge von 96 m³/h für 2 Stunden Löschwas-
ser sicherstellt. Der genaue Standort und die techni-
sche Ausführung werden mit der FFW und der 
Brandschutzdienststelle  abgestimmt.

2) Die geplante zweite Halle wird nicht mehr direkt an 
die bestehende Halle angebaut, sondern in einem 
Abstand von 6m dazu errichtet. Es gibt zwei Zu-
fahrten zum Hallenkomplex und ausreichend befes-
tigte Wege und Aufstellflächen im Umfeld der Hal-
len. Die genaue Lage und Abgrenzung der Zu- und 
Durchfahrten, Aufstellflächen und Bewegungs-

Anregung wird berücksich-
tigt, Ergänzung der Be-
gründung, Ziff. 6.

Anregung wird berücksich-
tigt, Anpassung des Vor-
haben- und Erschlie-
ßungsplans und der Fest-
setzung der überbaubaren 
Fläche und Ergänzung der 
Begründung, Ziff. 6.
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wegungsflächen müssen für Feuerwehrfahrzeuge 
ausreichend befestigt und tragfähig sein; sie sind 
als solche zu kennzeichnen und ständig frei zu hal-
ten; die Kennzeichnung von Zufahrten muss von 
der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar sein ( 
§ 5 Abs. 2 LBO).

3) Die FFW bittet um Information darüber, wann und 
welche Veranstaltung stattfindet und wie viele Per-
sonen und Tiere vor Ort sein werden, damit bei 
Alarm richtig reagiert werden kann.

flächen für Feuerwehrfahrzeuge werden im Baugen-
ehmigungsverfahren bestimmt. Hieraus ergibt sich 
eine geringfügige Verschiebung der östlichen Bau-
grenze.

3) Der Vorhabenträger wird über den Informationsbe-
darf der FFW in Kenntnis gesetzt und um Umset-
zung gebeten.

Anregung wird berücksich-
tigt, keine Änderung erfor-
derlich.

GPV Brandsau-Faule 
Trave v. 19.12.19

Im südlichen Bereich des betroffenen Planungsgebie-
tes liegt Gewässer Nr. 800 (Hohler Bach). Der Ge-
wässerpflegeverband Brandsau-Faule Trave ist für 
die Unterhaltung des Gewässers zuständig. Die Be-
lange der Satzung des Gewässerpflegeverbandes 
Brandsau-Faule Trave sind einzuhalten und dürfen 
nicht eingeschränkt werden. Am Gewässer ist beid-
seits ein Räumstreifen von mindestens 5 m einzuhal-
ten. Der Streifen ist von jeglicher Bebauung freizuhal-
ten; Knicks, Bäume, Sträucher und Hecken dürfen nur 
so gepflanzt werden, dass die Unterhaltungsarbeiten 
nicht erschwert werden.

Das Gewässer Nr. 800 verläuft entsprechend der vom 
GPV beigefügten Karte in einer Entfernung von ca. 
340m südlich vom Plangebiet und wird von den mit 
der Planung verfolgten Zielen und Zwecken nicht be-
troffen.

Anregung ist für die Pla-
nung nicht relevant, keine 
Planänderung.

MILI-Kampfmittel-
räumdienst v.12.12.19

In der Gemeinde Negernbötel sind Kampfmittel nicht 
auszuschließen. Vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen 
ist die Fläche/Trasse gem. Kampfmittelverordnung 
des Landes S-H auf Kampfmittel untersuchen zu las-
sen. Die Untersuchung wird auf Antrag durch das 
Landeskriminalamt durchgeführt. Bitte weisen Sie die 
Bauträger darauf hin, dass sie sich frühzeitig mit dem 
Kampfmittelräumdienst in Verbindung setzen sollten, 
damit Sondier- und Räummaßnahmen in die Bau-
maßnahmen einbezogen werden können.

Vor Beginn der Baumaßnahmen ist durch den Vorha-
benträger die Fläche gem. Kampfmittelverordnung des 
Landes S-H auf Kampfmittel untersuchen zu lassen.

Anregung wird berücksich-
tigt, in der Begründung 
Ziff. 7 wird ein entspre-
chender Hinweis ergänzt.



Gemeinde:   Negernbötel Februar 2020
Bebauungsplan Nr. 9

Stellungnahmen zur Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: 

Absender Anregung Stellungnahme der Gemeinde Beschlussvorschlag

6

WZV v. 18.12.2019 Bei dem Plangebiet handelt es sich um Privatgelände. 
Sollte dort Interesse für einen Glasfaseranschluss der 
neuen Mehrzweckhalle vorliegen, dürfen die Eigentü-
mer sich gern direkt mit dem WZV in Verbindung set-
zen. Entstehende Kosten werden dann direkt bespro-
chen. Ein Glasfaseranschluss vom WZV ist auf dem 
Grundstück bereits vorhanden.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen,  Ände-
rungsbedarf für die Planung ergibt sich keiner.

Anregung ist für die Pla-
nung nicht relevant, keine 
Planänderung.

Private: Es sind keine Anregungen eingegangen.

Keine Anregungen oder Bedenken wurden geäußert von:

- Landrat des Kreises Segeberg v. 9.1.20: Untere Naturschutzbehörde, Untere Denkmalschutzbehörde, Kreisplanung, Vorbeugender 
Brandschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz, Grundwasserschutz, Geothermie, Abfall, Umweltbezogener Gesundheitsschutz, Sozi-
alplanung, Verkehrsbehörde, Klimaschutz.

- HVV v. 16.12.2019
- Landwirtschaftskammer v. 6.1.20
- Untere Forstbehörde v. 18.12.19
- Landesplanungsbehörde v. 21.1.2020
- Handwerkskammer v. 10.12.2019
- IHK v. 6.1.2020
- Vodafone v. 7.1.2020


